
ERGÄNZENDE BEDINGUNGEN  
ZUR  AVBFERNWÄRMEV UND ZUR  AVBWASSERV 
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PREISE

Ziffer zu Leistung Bemerkung / Ergänzung  Preise in €
Erläute- 
rungen

1. Mahnkosten für die erste Mahnung   5,00 (5,00)

    (ohne USt.)

 Jede weitere Mahnung  5,00 (5,00)

    (ohne USt.)

 Ratenzahlungsvereinbarung  5,00 (5,00)

    (ohne USt.)

 Jeder Inkassogang eines   73,00 (73,00)

 Beauftragten von    (ohne USt.)

 Energieservice Westfalen Weser

2. Weitere, vom Kunden veranlasste je Kundenanlage 73,00 (78,11)

 Inbetriebsetzungstermine einer 

 Kundenanlage

3. Plombenverschlüsse Wiederanbringung von Plomben 41,00 (43,87)

4. Befundprüfung einer Messeinrich- wenn der geprüfte Zähler die  550,00 (588,50)

  tung / Auswechslung eines gesetzlichen Fehlergrenzen einhält

 Wärmemengenzählers*

 Befundprüfung einer Messeinrich- wenn der geprüfte Zähler die  245,00 (262,15)

  tung / Auswechslung eines  gesetzlichen Fehlergrenzen einhält

 Wasserzählers*

5. Einstellung der Versorgung  jede Einstellung der Versorgung hat eine   73,00 (73,00)

  Wiederinbetriebnahme zur Folge  (ohne USt.)

 Wiederinbetriebnahme (Öffnung)    73,00 (78,11)

 der Versorgung   

 Ausbau eines Zählers zur Einstellung der Versorgung 112,00 (112,00)

    (ohne USt.)

 Wiedereinbau eines Zählers  nach Ausbau zur Einstellung der    112,00 (119,84)

  Versorgung  

 

* Dieser Preis versteht sich für einen Zähler mit einer maximalen Volumenströmung von 6 m³ / Stunde.
 Für größere Zähler erstellen wir auf Anfrage gern ein separates Angebot.

Die Beträge in Klammern enthalten, sofern umsatzsteuerpflichtig, die gesetzliche Umsatzsteuer (USt.) von zurzeit 7 %.  
Bei der Berechnung der Bruttopreise können sich Rundungsdifferenzen ergeben. Maßgeblich sind die Nettopreise. 

Nähere Erläuterungen zur Preisübersicht finden Sie auf der Rückseite.

Preisstand 1. Januar 2023

Diese „Ergänzenden Bedingungen“ von Energieservice Westfalen Weser gelten in Verbindung mit der gesetzlichen „Verordnung 
über Allgemeine Bedingungen für die Versorgung mit Fernwärme (AVBFernwärmeV)“ sowie der gesetzlichen „Verordnung über 
Allgemeine Bedingungen für die Versorgung mit Wasser (AVBWasserV)“ , beide vom 20. Juni 1980, in den jeweils geltenden 
Fassungen.
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